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Landesgesetzblatt für Wien 
Jahrgang 1976 Ausgegeben am 31. Dezember 1976 32. Stü<:k 

87. Gesetz: Vergniigun~ für Wien 1963; Abänderung (Vergnügungssteuergeset:znovdle 1976). 

87. 1 

Gesetz vom 18. Oktober 1976, mit dem das i 
Vergnügungssteuergesetz für Wien 1963 ab
geändert wird (Vergnügungssteuergesetz-

novelle 197 6 ). 

Der Wiener Landtag hat beschlossen: 

Das Vergnügungssteuergesetz für Wien 1963, 
LGBL für Wien Nr. 11/1963, in der Fassung des 
Gesetzes vom 17. November 1967, LGBI. für 
Wien Nr. 3/1968 (Vergnügungssteuergesetzno- \ 
velle 1967), vom 26. April 1968, LGBI. für Wien 
Nr. 20/1968 (Vergnügungssteuergesetznovelle 
1968), vom 11. Juli 1969, LGBI. für Wien Nr. 17/ 
1969 (Vergnügungssteuergesetznovelle 1969), und 
vom 26. Jänner 1973, LGBI. für Wien Nr. 12i 
1973, wird wie folgt abgeändert: 

Artikel I 

1. § 2 hat zu lauten: 

~1 (1) Als steuerpflichtige Vergnügungen im 
Sinne des § 1 gelten insbesondere folgende Ver
anstaltungen: 

1. Vorführungen von Bildstreifen und groß
flächigen Projektionen durch Fernsehemp
fangsanlagen (§ 22); 

9. Tanzbelustigungen, Masken- und Kostüm
feste (§ 30); 

10. Sportliche Wettkämpfe aller Art, so zum 
Beispiel Wettspiele, Wettfahrten und Wett
rennen (insbesondere Pferderennen, Ruder
regatten> Radrennen, Motorradrennen, 
Autorennen), Ring- oder Boxkämpfe, Preis~ 
schießen und Preiskegeln (§ 31); 

11. Golfspiele und Reiten, gleichgültig, ob das 
Vergnügen im Zuschauen oder in der eigenen 
Betätigung liegt (§ 32); 

12. Kartenspiele aller Art in Vereinen (Klubs) 
und in Spielbetrieben, Kartenspiele um Preise 
(§ 33); 

13. ~Ausspielungen unter Verwendung von 
Losen (Tombolen usw.) (§ 34); 

14. Pratermäßige Volksbelustigungen(§ 35). 

(2) Vergnügungen, die sich den im Abs. 1 ge
nannten Arten nicht unterstellen lassen, sind 
nach den Bestimmungen der §§ 10 und 20 zu 
besteuern." 

2. § 5 hat zu lauten: 

„§ 5 

(!) Der Vergnügungssteuer gemäß § 6 Abs. 3 
2. Theatervorstellungen und Tanzvorführun- bis 5 unterliegen nidit: 

gen(§ 23); 
3. Konzerte und sonstige musikalisdie Dar

bietungen(§ 24); 
4. Ausstellungen (§ 25); 
5. Halten von Schau-, Sdterz-, Spiel-, Ges<:hick~ 

Iidikeits- oder ähnlidten Apparaten sowie 
von Vorrichtungen zur mechanisdien Ton
wiedergabe (§ 26); 

6. Vorführungen von Licht- und Schatten
bildern, soweit sie Erwerbszwecken dienen, 
Puppen- und Marionettentheater (§ 27); 

7. Zirkusvorstellungen und Tierschauen (§ 28); 
8. Kunstlaufvorführungen auf Eis- oder Roll

bahnen, VarietC- und Kabarettvorstellungen, 
bunte Abende, Akademien, Modeschauen, 
Stripteasevorführungen, Shows und ge
mischte Vorführungen aller Art, ungeadt
tet der Art und Weise der musikalischen 
oder darstellerischen Gestaltung dieser Vor
führungen (§ 29); 

B 

!. Veranstaltungen, die lediglkh dem Unter
ridit an öffentlichen oder erlaubten privaten 
Unterrichtsanstalten dienen oder mit Genehmi
gung der Schulbehörde hauptsächlich für Schüler 
soldier Anstalten und deren Angehörige darge
boten werden, sowie Volkshochschulkurse; 

2. Veranstaltungen, deren Reinertrag aus
schließlich und unmittelbar zu vorher anzuge
benden mildtätigen Zweeken verwendet wird, 
unter der Voraussetzung, daß keine Tanzbelusti
gungen oder Vergnügungen mit fortlaufender 
Spielhandlung gemäß § 2 Abs. 1 Z. 1 damit ver
bunden sind und der dem mildtätigen Zweck zu
geführte Betrag das Doppelte der entfallenden 
Steuer erreicht; ist er geringer~ so tritt eine Er
mäßigung der Steuer ein; die ermäßigte Steuer 
ist gleich der Dilferenz zwischen der doppelten 
nach dem Gesetz zu entridttenden Steuer und 
dem Reinertrag ohne Berücksichtigung der 
Steuer; 
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